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Kurzer Uberbl ick uber bisher nachgewiesene Schadwirkungen
und Schadensfolgen:

1. Durch Amalgamf l ickarbeitenl

a) ört l iche Schadwirkungen am Zahnfleisch und Kieferkno-

b) eventuelle Cuecksilber Allergie Erscheinungen durch das
ständig stattf indende Herauslösen kleinst€r l \ ,4engen von H9
aus der Fül lunq,

c) Ouecksilberdepotbi ldungen an Zahnwurzel und im Kiefer-
knochen,

d)Weitergreifen der Hg-Schadwirkungen entlang von Nervenfa
rern, Sehf ähigkeitseinschränkungen, Af fektlabi l i tär, Sensibi
l i tätsstörungen, Gelenksbeschwerden mit Schmerzen,

e) bis zu Erscheinungen, die einer chronischen Quecksilberver
giftung zuzuordnen sind, Hirnzellenschädigungen, Störun
gen im Darmtrakt und Störungen neurasthenisch-vegetativ
dystonischer Natur, ein ursächliches lvl i tversch u lden bei
mult ipler Sklerose, oder gewissen Krebsarten ist nicht von
der Hand zu weisen.

Typisch für dlese Krankheitserscheinungen ist das al lmähiiche
Auftreten dieser Schadwirkungenj die Wirkung zeigt sich ersl
nach vielen Jahren. Der Nachweis des Vorhandenseins von Hg
Depots lst mit normalen zähnmedi2inischen Nachweisver{ah
ren nicht möq ichl

Erst die wissenschaft l ichen Erkenntnisse der zuständigen Fach
gebiete wie Pathologie, lvl ikrobiologie, Biologie, Toxikologie,
analyt ische Chemie, Elektroakupunktur, Psychiatr ie, Psycholo
gie, Neuratherapie, Verhaltensforschung ermöglichten es,
darüber Aufschlüsse zu bekommen.
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2. Schadwirkungen durch andere Zahnf l ickarbeiten :

Sil ikate, Zemente, Composites, lnlays und Porzellan sind kei_
neswegs ideale Reparatursubstanzen. Einerseits spielen die un_
terschiedlichen Ausdehnungs und Schrumpfungskoeff izienten
von Zahn und Flickmaterial eine Rolle, andererseits kann das
Dentin durch Fehler chemisch geschädigl werden. Harndt stel l_
te fest, daß über 90% der Füllungen fehlerha{t gelegt wordenl
I!4eist entsteht so der Anlaß {ür neue sekundäre Kariesbildung.
Dazu kommt noch, daß Bohr und Schleifarbeiten mit Turbi-
nenbohrern durchgeführt werden und dadurch eine weitere Ul_
traschallschadwirkung gegeben ist. Die einzige sichere Methode
einen Zahn vor weiterer Karies zu schüt2en, bei größeren De
Jekten, ist der Schutz durch eine Krone, wobei der Schli f f  da
zu mit niedertourigen Maschinen zu erfolgen hat. Als Prophy
laxe gegen Zahnkaries bietet sich eine entsprechende Kostän
derung, wie sie bereits vorgeschlagen wurde, an (1, 2i.

Leider ;st die Ausbildung in den meisten Universitätszahnklini_
ken in den vorgenannten Diszipl inen nur rudimentär oder qar
nicht und außerdem keine geeignete apparatmäßige Einrich-
tung für Experimente und wissenschaft l iche Arbeiten vorhan_
den. Dazu kommt noch, daß Lehrbefugte, wie es meist nur in
Diktaturen der Brauch lst, verpfl ichtet sind, neben ihrer Lehr
tätigkeit auch zu forschen und dies dazu noch undotiert. zu-
sätzl ich darf nicht außer Acht gelassen werden, daß unsere de_
naturierte Kost auch eine große Folle hinsichtl ich Zahnverfal l
(Karies und Parodontose) spielt - aber auch im Fachgebiet Er
nährungswissenschaft gibt es an Zahnkliniken kaum Experten,
die darau{ in gebührender Weise aufmerksam gemacht haben.
Als Resultat dieser Gegebenheiten steht unser ständig zuneh
mende Gebißver{al l !

Unserer Meinung nach haben derzeit sehr viele Zahnkliniker
aut Grund ihrer bisher nachgewiesenen Unfähigkeit unserem
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vorzeit iqen Zahnverfal t  Ejnhalt  zu gebieten, das Fecht dazu
verloren, e ne wissenschaft l ich ernstzunehmende Aussage dazu
abzugeben Nur aus den Erkenntnissen von Experten der vor
genannten Diszipl inen können durch gedeihl jche Zusammenar
beit  Fortschri t te erziel t  werden, die eine Verbesserung in unse
rer Zahnerhaltung erwarten lassen,

Die bisher geschi lderten Gegebenheiren weisen darauf hin,  daß
A.H. Gins 1968 völ l ig r ichrtg behauprere, die heut ige konser.
vierende Zahnhei lkunde ist  bestrebt,  die Zahnkrankheiten zu
konservieren, aber nicht den Zahn gesund z! erhalten. Gins
war Bakter iologe.

Schon in den irühen 30€r Jahren ! \ , ies A. Stock, ein Chemiker,
darauf hin,  wie geJährt ich das Amatgarn isr.  Seir  damals rührt
das Verbot Kupferamalgarn für Fl ickaroerren zu verwencten,
Leider wird auch heir te,  1985, noch immer Kupferamalgam
ver,wendet und rst  auch käui l  ch erwerbbar.  Diesbezügl iche Ar
lrel ten wurden berei ts pubt iz iert  (3,4).

Auch Kariesverhürung durch Fluorgaben ist  derzeit  nicht ver
anlwortbar.  Es gibt bis jetzt  noch keine Fluor.neßwentabel len
von Nahrungsmitte n und Getränken, daner rst  es auch ntchl
mögl ich, die individue Ie tägl iche Gesamtf luorzufuhr zu kon_
rrol l ieren. l \4än möge bedenken, Fluorverbindunqen können
auch Gif1wrrkunlen haben, siehe i !4.O. Brukers , ,Vorsicht
Fluor" .  In Österr-"  ch starb ein 11jähr iger Knabe durch Einnah
me erner Uberdosis von F uortabletten.

in recht icher Sr,rht müßte dem normalen Staatsbürger wohl
zumtndest dässel i ,e Recht auf humane Behandlung zusfehen,
wre dem Strafgefangenen (6),  fur den bereirs Schutzmäßnah
men gegen unhui ane Behandlung und zur Verhinderunq von
Folterungen erarbeitet  Llnd sankrioniert  wLrrden, laut Art ikel
3 der I \4enschenrechlskonvenrion.
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Zumindest müßte der Gesetzgeber durch Sondererlaß gehörig
einprägsam festlegen, daß ein Arzneimittel oder Werkstoff,  der
{ür Behandlungsmaßnahmen am menschlichen Organismus
Verwendung f lndet, sofort aus dem Gebrauch zu nehmen ist,
wenn es einen begründeten Verdacht auf Schadwirkung für den
Patienten gibt. Der ärztl iche Eid verp{l ichtet dazu, den Patien'
ten vor Schaden zu b€wahren. lm Falle von Amalgam gibt es
seit Jähren erprobte und bessere Versorgunqsmethoden ohne
Schadwirkung, die den Zahn gegen weitere Karies schützen, da
zu kommen noch Alternativen im Sektor der Kariesprophylaxe
im Gebiet der Ernährung.

Völl ig abwegig ist d;e ldee, Zahnfl ickarbeiten auf Grund von
fehlerhaften Übungsarbeiten, wie dies A- Kröncke und seln
Team tun, zu beurtei len. Schon der Ansatz seiner Unlersu'
chung ist beisplelhaft falsch, dies wurde bereits festgestel l t  (5).

Wissenschaft l ich und moralisch unlragbar lst es auch, Behand
lungsmaßnahmen in Form von Nutz- und Schadeffektkalkula
tionen abzuwägen. Geslrndheit ist keine Ware. Diese IManier
soll te wohl nur im Bereich der Versicherungsvertreter üblich
und möglich sein. Für Patienten und Arzt ist dies aber nicht
zumutbar.

Eine Forderung auf Gleichstel lung vor dem Gesetz, von iegalen
Schutzgeboten für Strafgefangene zur Verhinderung von Folte_
rungen und Einführung ähnlicher Schutzmaßnahmen auch für
Patienten gegen weitere iatrogene Behandlungsmaßnahmen
von unwissenden Zahnbehandlern, könnte dadurch unterstützt
werden, daß es bereits einen Verwaltungsgerichtshofentscheid
in Österreich vom 12. Dezember 1984 (Zl. 83/09/0196/6)
gibt (8), der darauf hinausläuft, daß dem Patienten im Falle ei
ner nachgewiesenen Schadwirkung aus Amalgamfüllungen
sämtl iche Kosten Jür Heil fürsorgemaßnahmen zur Wiederher
slel lunq seiner Gesundheit zu ersetzen sind.
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